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Hinweis zur Riigeobliegenheit:

Gemall § 12 Absatz 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz - HG) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung einer Ordnung die
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder
des sonstigen autonomen Rechts der Universitdat Bonn nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemaR bekannt gemacht worden,

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschliefenden Gremiums vorher beanstandet

oder
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegeniiber der Universitat vorher geriigt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.



Anderung und zugleich Neubekanntmachung der Ordnung
fur die Wahl zum Senat
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdat Bonn

vom 4. November 2025

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 und 13 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes lber die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz — HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Starkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des
Gesundheitswesens und zur Anderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom
19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat der Senat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn die folgende Ordnung erlassen:
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Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

81
Geltungsbereich

Diese Ordnung gilt fiir die Wahlen zum Senat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn.

§2
Verbundene Wahl

Die Wahl zum Senat soll als verbundene Wahl mit den Wahlen zu den Fakultatsraten, zum Vorstand
des Bonner Zentrums flir Lehrerbildung (BZL), zum Wahlgremium der zentralen
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen und zur Besetzung der Stelle fur die
Vertretung der Belange studentischer Hilfskrafte gleichzeitig vorbereitet und durchgefiihrt werden.

§3

Grundsatze des Wahlverfahrens

(1) Die Wahl der Mitglieder des Senats ist unmittelbar, frei, gleich und geheim.
(2) Die Wahl erfolgt getrennt in Mitgliedergruppen.

(3)  Far die Wahl bilden die Mitglieder der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn gemaf
§ 4 Absatz 1 der Grundordnung jeweils die Gruppe

a) der Hochschullehrer*innen,

b) der akademischen Mitarbeiter*innen,

c) der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung,

d) der Studierenden.
Far die Gruppe der Hochschullehrer*innen bilden die Fakultiaten jeweils eine Untergruppe.

(4)  Innerhalb der Mitgliedergruppen missen die zu verteilenden Sitze geschlechtsparitatisch nach
Malgabe des § 11b HG besetzt werden, es sei denn, im Einzelfall liegt eine sachlich begriindete
Ausnahme vor. Ausnahmegriinde sind aktenkundig zu machen.

(5)  Soweit die Wahl als Urnenwahl durchgefiihrt wird, erfolgt sie an mindestens drei aufeinander
folgenden, nicht vorlesungsfreien Werktagen.

84
Wahlsystem

(1) Die Mitglieder des Senats werden in Wahlkreisen gewahlt. Fir die Gruppe der
Hochschullehrer*innen bilden die sieben Fakultdten die Wahlkreise. Flr die Gruppe der akademischen
Mitarbeiter*innen werden drei Wahlkreise gebildet: als Wahlkreis | die Medizinische Fakultat, als
Wahlkreis 1l die Mathematisch- Naturwissenschaftliche Fakultat und die Agrar-, Erndahrungs- und
Ingenieurwissenschaftliche Fakultat, als Wahlkreis Ill die beiden Theologischen Fakultdten, die Rechts-
und Staatswissenschaftliche Fakultat und die Philosophische Fakultdt. Fir die Gruppe der
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung und fir die Gruppe der Studierenden wird je ein
Wahlkreis gebildet.
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(2) Die wahlberechtigten Hochschullehrer*innen der zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen
und zentralen Betriebseinheiten sowie die dem BZL zugewiesenen hauptamtlichen
Hochschullehrer*innen sind in der Philosophischen Fakultdt wahlberechtigt und wahlbar. Die
wahlberechtigten Beschéaftigten aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen im Zentralen IT-
Service, in den Botanischen Garten und im Forschungsinstitut fir Diskrete Mathematik sind im
Wahlkreis Il, die wahlberechtigten Beschaftigten aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen
der Gbrigen nicht in einer Fakultat eingegliederten Einrichtungen im Wabhlkreis 11l wahlberechtigt und
wahlbar.

(3) Die Wahl in der Gruppe der Hochschullehrer*innen erfolgt als Personlichkeitswahl. Jede*r
Wahlberechtigte hat getrennt fiir die Wahl der Mitglieder und fir die Wahl der Stellvertretungen so
viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie Stellvertretungen und
Ersatzstellvertretungen zu wahlen sind. Es darf pro Kandidatur nur eine Stimme abgegeben werden.
Die zur Verflgung stehende Stimmenzahl muss nicht ausgeschopft werden. Entsprechend den
erreichten Stimmenzahlen wird getrennt unter den Kandidaturen fir die Wahl zum Mitglied sowie
unter den Kandidaturen fiir die Wahl zur Stellvertretung eine Reihenfolge aufgestellt. Gewahlt sind
diejenigen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Kandidaturen, auf die keine Stimmen
entfallen, bleiben unbericksichtigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Wahlvorstand durch Los.
Bei der Wahl der Mitglieder sind die nach Abschluss der Sitzverteilung nachsten nicht bericksichtigten
Kandidaturen in der Reihenfolge ihrer erreichten Stimmen die Ersatzmitglieder. Bei der Wahl der
Stellvertretungen sind die nach Abschluss der Sitzverteilung nachsten nicht bericksichtigten
Kandidaturen in der Reihenfolge ihrer erreichten Stimmen die Ersatzstellvertretungen.

(4)  Die Wahl in den Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen und der Studierenden erfolgt
nach den Grundsatzen der personalisierten Verhéltniswahl als Listenwahl. Die Wahlberechtigten
haben je nur eine Stimme, die fir eine Kandidatur einer Wahlliste ihrer Mitgliedergruppe abgegeben
werden kann. Die Sitze einer Mitgliedergruppe eines Wahlkreises werden auf die Wahllisten im
Verhaltnis der fiir die in den Listen aufgefiihrten Kandidaturen insgesamt abgegebenen Stimmen in
der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen gemaR dem d'Hondtschen Hochstzahlverfahren und
in der Gruppe der Studierenden gemal dem Divisorverfahren nach Sainte-Lagué/Schepers verteilt.
Dabei bleiben Listen, auf die keine Stimmen entfallen, unberiicksichtigt. Bei gleichen Hochstzahlen
entscheidet der Wahlvorstand durch Los Uber die Vergabe der Sitze. Entfallen auf Listen einer
Mitgliedergruppe mehr Sitze als diese Kandidaturen enthalten, so fallen die {iberschiissigen Sitze den
anderen Listen derselben Mitgliedergruppe in der Reihenfolge der Héchstzahlen zu. Die danach auf die
einzelnen Wahllisten entfallenden Sitze werden den in den Wahllisten aufgefiihrten Kandidaturen
zunachst in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit
zwischen mehreren Kandidaturen einer Liste entscheidet die Reihenfolge auf der Liste. Die danach
noch verbleibenden Sitze werden nach der Reihenfolge der Kandidaturen auf der Liste vergeben. Bei
der Sitzverteilung nicht beriicksichtigte Kandidaturen einer Liste bilden in der nach den vorstehenden
Satzen festgelegten Reihenfolge die Ersatzmitglieder fiir die gewahlten Mitglieder dieser Liste.

(5) Die Wahl in der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung erfolgt als Listenwahl.
Die Wahlberechtigten haben je nur eine Stimme, die flr eine Wabhlliste abgegeben werden kann. Die
Sitze werden auf die Wahllisten im Verhaltnis der erreichten Stimmen nach dem d’Hondt’schen
Hochstzahlverfahren verteilt. Dabei bleiben Listen, auf die keine Stimmen entfallen, unbertcksichtigt.
Bei gleichen Hochstzahlen entscheidet der Wahlvorstand durch Los lber die Vergabe der Sitze.
Entfallen auf Listen mehr Sitze als diese Kandidaturen enthalten, so fallen die liberschiissigen Sitze den
anderen Listen in der Reihenfolge der Hochstzahlen zu. Die auf die einzelnen Wabhllisten entfallenden
Sitze werden den in den Wabhllisten aufgefiihrten Kandidaturen in der Reihenfolge der Listenplatze
zugeteilt. Bei der Sitzverteilung nicht beriicksichtigte Kandidaturen einer Liste bilden in der Reihenfolge
der Liste die Ersatzmitglieder fiir die gewahlten Mitglieder dieser Liste.



(6)  Wird in den Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen und der Studierenden nur eine
Wahlliste eingereicht, gilt jede Kandidatur auf der Liste als Wahlvorschlag und die Kandidaturen
werden im Wege der Personlichkeitswahl gewahlt. Bei einer Personlichkeitswahl hat jede bzw. jeder
Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wahlen sind. Es werden so
viele Ersatzmitglieder wie Mitglieder gewéhlt. Im Ubrigen gilt Absatz 3 entsprechend.

(7)  Wird in der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung nur eine Wabhlliste
eingereicht, wird Uber die Liste mit Ja oder Nein abgestimmt. Die Liste ist gewahlt, wenn sie mehr Ja-
Stimmen als Nein-Stimmen erhilt. Im Ubrigen gilt Absatz 5 entsprechend.

(8)  Bleiben bei dem Verfahren nach Absatz 3 bis 7 in einer Mitgliedergruppe Sitze unbesetzt und ist
auch innerhalb der Nachfrist gemall § 18 Absatz 1 kein glltiger Wahlvorschlag eingegangen oder
wurden fir eine Mitgliedergruppe insgesamt weniger Kandidaturen vorgeschlagen, als dieser Gruppe
Sitze zustehen, gibt die Wahlleitung auf Beschluss des Wahlvorstands bekannt, dass diese Sitze
unbesetzt bleiben.

(9)  Die Mitgliedschaft im Senat endet durch

a) Tod;

b) Niederlegung des Amts aus wichtigem Grund. Die Erkldrung der Niederlegung ist in
Papierform mit handschriftlicher Unterschrift oder elektronisch per E-Mail mit einfacher
oder qualifiziert elektronischer Signatur gegeniiber dem Senatsvorsitz zu erklaren, zu
begriinden und personlich, postalisch oder per E-Mail zu Gbermitteln;

c) Verlust der Eigenschaft als Gruppenvertretung oder der Mitgliedschaft in der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn.

(10) Scheidet ein gewahltes Mitglied aus oder verliert es die Eigenschaft als Gruppenvertretung, so
riickt das nach Absatz 3 bis 7 bestimmte Ersatzmitglied nach. Bleibt danach ein Sitz frei, findet
unverziglich eine Nachwahl statt, wenn, mit Ausnahme der Gruppe der Hochschullehrer*innen, die
verbleibende Amtszeit mindestens sechs Monate betragt.

(11) Durch einen Wechsel der Gruppenzugehorigkeit in der laufenden Amtszeit wird die
Mitgliedschaft im Senat nicht berihrt.

§5
Stellvertretung

(1)  Firden Fall einer voriibergehenden Verhinderung werden die Mitglieder in einzelnen Sitzungen
von Stellvertretungen derselben Gruppe und desselben Wahlkreises vertreten. Das verhinderte
Mitglied zeigt dem Senatsvorsitz bzw. der Geschéaftsstelle des Senats rechtzeitig den
Verhinderungsgrund an und informiert selbst ihre*seine Stellvertretung.

(2)  In der Gruppe der Hochschullehrer*innen erfolgt die Zuordnung der Stellvertretungen zu den
gewadhlten Mitgliedern gemaR der in § 4 Absatz 3 festgelegten Reihenfolge. Scheidet ein gewahltes
Mitglied aus dem Gremium aus, wird die bisherige Stellvertretung des nachriickenden Ersatzmitglieds.
Treffen bei einem Mitglied Wahimandat und Amtsmandat zusammen, so ruht fir die Amtszeit das
Wahlmandat. Wahrend dieser Zeit finden die Stellvertretungsregeln entsprechende Anwendung.
Scheidet eine Stellvertretung aus der Gruppe der Hochschullehrer*innen aus, erhalt das Mitglied die
nachriickende Ersatzstellvertretung als Stellvertretung.
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(3) In den Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen, der Mitarbeiter*innen in Technik und
Verwaltung sowie der Studierenden werden die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge gemialR §4
Absatz 4 bis 6 gleichzeitig die Stellvertretungen der gewdhlten Mitglieder derselben Liste. Das erste
Ersatzmitglied ist die Stellvertretung fiir das jeweilige erste verhinderte Mitglied, das zweite und die
weiteren Ersatzmitglieder sind die Stellvertretungen fiir das gegebenenfalls zweite und weitere
verhinderte Mitglied bzw. weitere Stellvertretungen bei gleichzeitiger Verhinderung von Mitglied und
erster Stellvertretung. Riickt ein Ersatzmitglied fiir ein ausscheidendes Mitglied nach, erlischt dessen
Bestellung zur Stellvertretung.

(4)  Enthalt eine Liste der Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen oder der Mitarbeiter*innen
in Technik und Verwaltung nur noch gewahlte Mitglieder jedoch keine Stellvertretungen, so gilt fir
deren Stellvertretung § 4 Absatz 4 Satz 6 und Absatz 5 Satz 6 entsprechend.

86

Zusammensetzung des Senats

(1) Dem Senat gehoren 23 gewahlte Vertreter*innen der Mitgliedergruppen an.

(2) Die Gruppe der Hochschullehrer*innen wahlt 12 Mitglieder fir den Senat und zwar in den
Wahlkreisen Katholisch-Theologische Fakultdt und Evangelisch-Theologische Fakultit je ein Mitglied
und ein Ersatzmitglied, in den Wahlkreisen Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultdt, Medizinische
Fakultat, Philosophische Fakultdt, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultat und Agrar-,
Erndhrungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultat je zwei Mitglieder und zwei Ersatzmitglieder. In
jedem Wabhlkreis werden zusatzlich so viele Stellvertretungen und Ersatzstellvertretungen wie
Mitglieder und Ersatzmitglieder gewahlt.

(3) Die Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen wahlt fir den Senat im Wabhlkreis | ein
Mitglied, im Wahlkreis Il zwei Mitglieder und im Wabhlkreis Il ein Mitglied.

(4)  Die Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung wahlt in einem Wahlkreis drei
Mitglieder fir den Senat.

(5)  Die Gruppe der Studierenden wahlt in einem Wahlkreis vier Mitglieder fiir den Senat.

§7
Wahlperiode

(1) Die Mitglieder des Senats aus den Gruppen der Hochschullehrer*innen, der akademischen
Mitarbeiter*innen und der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung werden fir eine Amtszeit
von zwei Jahren gewahlt, die Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden fiir ein Jahr. Findet im Laufe
einer Wahlperiode eine Nachwahl gemall § 4 Absatz 10 Satz 2 statt, endet die Amtszeit der so
gewdhlten Vertretungen der Mitgliedergruppen mit Ablauf der Wahlperiode, in der sie gewahlt
wurden.

(2) Ist bei Ablauf der Wahlperiode eine Neuwahl eines Gremiums nicht erfolgt, fiihren die
gewadhlten Vertretungen ihre Mandate bis zur Konstituierung eines neugewahlten Gremiums fort.
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§8
Wahlberechtigung

(1) Die Mitglieder der Hochschule sind in ihrem Wahlkreis wahlberechtigt und wahlbar, wenn sie
am 45. Tag vor dem ersten Wahltag als hauptberuflich an der Universitat tatige
Hochschullehrer*innen, Beschaftigte aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiter*innen,
Beschéftigte aus der Gruppe der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung oder zu diesem
Zeitpunkt eingeschriebene ordentliche Studierende oder Weiterbildungsstudierende sind.

(2)  Das Wahlrecht kann nur in einer der Mitgliedergruppen und nur in einem Wahlkreis ausgeiibt
werden. Fir die Zuordnung sind die Verhaltnisse am 45. Tag vor dem ersten Wahltag malRgebend.

(3)  Die Zugehorigkeit zu den Mitgliedergruppen bestimmt sich nach § 11 Absatz 1 HG in Verbindung
mit § 9 Absatz 1 bis 3 HG. Gehort ein Mitglied verschiedenen Gruppen bzw. verschiedenen Wahlkreisen
an, so hat es bis zum Ende der Auslegungsfrist flir das Verzeichnis der Wahlberechtigten dem
Wahlvorstand gegentiber zu erklaren, in welcher Gruppe bzw. in welchem Wahlkreis es sein Wahlrecht
ausiiben will. Wird keine Erklarung abgegeben, so soll es bei der Zuordnung zu den Gruppen der ersten
zutreffenden Gruppe in der Reihenfolge des § 3 Absatz 3, bei der Wahlkreiseinteilung in der
Reihenfolge Katholisch-Theologische, Evangelisch-Theologische, Rechts- und Staatswissenschaftliche,
Medizinische, Philosophische, Mathematisch-Naturwissenschaftliche, Agrar-, Erndhrungs- und
Ingenieurwissenschaftliche Fakultat dem ersten zutreffenden Wahlkreis zugeordnet werden. Die nach
den Satzen 2 und 3 erfolgte Zuordnung gilt fiir die Dauer der Wahlperiode. Sie kann nur gedndert
werden, wenn zwischenzeitlich die Mitgliedschaft in der Universitdat Bonn beendet und spater neu
erworben wurde.

§9
Verzeichnis der Wahlberechtigten

(1)  Wahlberechtigte dirfen nur wahlen und gewahlt werden, wenn sie im Verzeichnis der
Wahlberechtigten eingetragen sind.

(2)  Das Verzeichnis der Wahlberechtigten wird auf der Grundlage der Personaldatenbank und der
Studierendendatenbank der Universitat aufgestellt. MaRRgebend fiir das Wahlrecht in einer Gruppe
und in einem Wahlkreis ist die Eintragung im Verzeichnis der Wahlberechtigten nach Ablauf der Frist
zum Vorbringen von Einwendungen hiergegen.

(3) Das Verzeichnis der Wahlberechtigten wird nach Gruppen getrennt aufgestellt und enthalt fur
alle Mitglieder Name, Vorname, Geburtsdatum, auBerdem fiir die Gruppen der Hochschullehrer*innen
und der akademischen Mitarbeiter*innen den Wabhlkreis.

(4) Bei der Erstellung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten ist den Erfordernissen des
Datenschutzes Rechnung zu tragen.

§10
Auslegung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten

(1) Das Verzeichnis der Wahlberechtigten ist in der vom Wahlvorstand festgelegten Frist,
spatestens aber vom 35. bis zum 31. Tag vor der Wahl fiir die Mitglieder der Universitat zur Einsicht
auszulegen.



-10 -

(2)  Einwendungen gegen Eintragungen im Verzeichnis der Wahlberechtigten missen innerhalb der
Auslegungsfrist gegenliber dem Wahlvorstand bei der Wahlleitung geltend gemacht werden. Nach
Ablauf dieser Frist sind Einwendungen gegen das Verzeichnis der Wahlberechtigten ausgeschlossen;
dies gilt auch fiir das Verfahren der Wahlanfechtung.

(3)  Uber Einwendungen entscheidet der Wahlvorstand unverziiglich, spatestens bis zum 30. Tag vor
dem ersten Wahltag.

§11
Fristen

(1)  Fallt der letzte Tag einer der in dieser Wahlordnung bestimmten Fristen auf einen Sonntag,
staatlich anerkannten Feiertag oder einen Samstag, so tritt, falls in dieser Wahlordnung nicht
ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, an die Stelle eines solchen Tags der nachste Werktag.

(2) Die Wahltage werden auf der Grundlage dieser Wahlordnung durch Beschluss des Senats
festgelegt. Bei einer Nach- oder Wiederholungswabhl legt sie der Wahlvorstand fest.

Zweiter Abschnitt: Wahlorgane

§12
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind der Wahlvorstand, die Wahlleitung und die Wahlpriifungskommission.
Wahlvorstand und Wahlprifungskommission werden fiir eine Wahlperiode bestellt und durch von der
Wahlleitung bestellte Wahlhelfer*innen bei der Durchfiihrung der Wahl unterstiitzt.

(2) Kandidat*innen fur die Wahl dirfen den Wahlorganen nicht angehoren; sie konnen keine
Wabhlhelfer*innen sein.

§13
Wahlvorstand

(1) Dem Wahlvorstand gehoren zwei Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrer*innen und je ein
Mitglied der Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen, der Mitarbeiter*innen in Technik und
Verwaltung und der Studierenden sowie mit beratender Stimme die Wahlleitung an. Die Mitglieder
des Wahlvorstands und ihre Stellvertretungen werden vom Senat auf Vorschlag der Gruppen
spatestens bis zum 50. Tag vor der Wahl gewahlt. Die*Der Rektor*in |adt zur ersten Sitzung des
Wahlvorstands ein und leitet diese bis zur Wahl eines Vorsitzes. Durch diesen erfolgt die Ladung zu
den weiteren Sitzungen entweder postalisch, per E-Mail oder gemdll einem Beschluss des
Wabhlvorstands.

(2)  Der Vorsitz und seine Stellvertretung werden von den Mitgliedern des Wahlvorstands aus ihrer
Mitte gewahlt.

(3) DerWahlvorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte seiner Mitglieder unter Einschluss
des Vorsitzes oder seiner Stellvertretung anwesend ist. Er beschliel$t mit einfacher Mehrheit. Im Falle
der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag. Uber die Sitzungen wird ein
Protokoll angefertigt, das vom Vorsitz unterzeichnet wird.
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(4)  Der Wahlvorstand legt im Rahmen dieser Ordnung Termine und Fristen fest, entscheidet in allen
Streitigkeiten und Zweifelsfragen bei der Durchfiihrung der Wahl, Gberwacht die Wahl und die
Auszdhlung der Stimmen und hat das Wahlergebnis festzustellen und zu verkiinden.

(5) Der Wahlvorstand kann seine Sitzungen sowohl in physischer Prasenz sowie vollstandig in
elektronischer Kommunikation als Online-Videokonferenzsitzung (Online-Sitzung) oder teilweise in
elektronischer Kommunikation abhalten. Auf Antrag eines Mitglieds kann der Vorsitz des
Wahlvorstands der Teilnahme des antragstellenden Mitglieds unter Nutzung eines
Videokonferenztools zustimmen, soweit der Sitzungssaal die erforderlichen technischen
Voraussetzungen fiir eine digitale Teilnahme einzelner Mitglieder am Sitzungsverlauf und an
Beschliissen erfiillt.

(6) Beschlisse des Wahlvorstands konnen in elektronischer Kommunikation gefasst werden.
Werden Beschliisse im Rahmen einer Online-Sitzung unter Nutzung eines Videokonferenztools gefasst,
erfolgt die Abstimmung entweder durch Heben der Hand oder durch Verwendung eines von der
Universitdt Bonn freigegebenen Onlineabstimmungstools. Geheime Abstimmungen werden im
Rahmen einer Online-Sitzung ausschlieBlich unter Nutzung eines Onlineabstimmungstools gefasst. Die
Nutzung eines Onlineabstimmungstools ist auch in Sitzungen zulassig, die ausschlieBlich oder teilweise
in physischer Prasenz durchgefiihrt werden. Beschliisse des Wahlvorstands kénnen zudem im
Umlaufverfahren gefasst werden, sofern kein Mitglied dem Umlaufverfahren widerspricht. Hinsichtlich
der Beschlussfahigkeit gelten fiir Beschlussfassungen in elektronischer Kommunikation und Beschlisse
im Umlaufverfahren die gleichen Regelungen wie fiir Prasenzsitzungen. Bei Umlaufbeschliissen ist eine
Frist fur die Rlickantwort zu setzen. Gehen innerhalb der Frist weniger Riickantworten von Mitgliedern
ein, als fir die Beschlussfahigkeit erforderlich, gilt der Beschluss als nicht gefasst. Widerspricht ein
Mitglied innerhalb der fiir die Riickantwort gesetzten Frist der Beschlussfassung im Umlaufverfahren,
hat der Vorsitz des Wahlvorstands eine Prasenzsitzung oder eine Online-Sitzung anzuberaumen, im
Rahmen derer der Beschluss gefasst wird. Den Mitgliedern wird durch den Vorsitz bei
Umlaufbeschliissen eine konkrete Beschlussvorlage auf dem Postweg oder per E-Mail zugeleitet, tiber
die abzustimmen ist. Die stimmberechtigten Mitglieder senden ihr unterschriebenes Votum per Post,
Fax oder eingescannt per E-Mail an den Vorsitz zuriick. Das Abstimmungsergebnis der Beschliisse im
Sinne des Satzes 1 und 5 ist zu protokollieren. Satz 10 findet keine Anwendung, soweit
Beschlussfassungen im Umlaufverfahren unter Verwendung eines Onlineabstimmungstools
durchgefiihrt werden. In diesem Fall muss gleichwohl eine Abstimmungsfrist gesetzt werden und mit
Ubersendung der Vorlage werden Hinweise zur Stimmabgabe durch das Abstimmungstool gegeben.

(7)  Der Vorsitz entscheidet, ob die Sitzung in Prasenz oder als Online-Sitzung stattfindet. Der Vorsitz
entscheidet zudem, ob Beschliisse in Prasenz, in elektronischer Kommunikation oder als
Umlaufbeschliisse gefasst werden. Absatz 6 Satz 5 und 9 bleiben unberihrt. Auf Antrag eines Drittels
der Mitglieder des Gremiums ist eine Sitzung in Prasenz durchzufiihren.

§14
Wahlleitung

Wahlleitung ist die*der Kanzler*in. Die Wahlleitung sichert die technische Vorbereitung und
Durchfiihrung der Wahl. Sie fuhrt die Beschliisse des Wahlvorstands aus und nimmt an dessen
Sitzungen mit beratender Stimme teil. Sie soll die Beschliisse des Wahlvorstands durch Vorschlage
vorbereiten. Ihr unterstehen die Wahlhelfer*innen.
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§15
Wahlpriifungskommission

Die  Wahlprifung nach  Bekanntmachung des Wahlergebnisses wird durch den
Wahlprifungskommission vorgenommen. |hm gehoren zwei Mitglieder der Gruppe der
Hochschullehrer*innen und je ein Mitglied der Gruppen der akademischen Mitarbeiter*innen, der
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung und der Studierenden an. Die Mitglieder und der Vorsitz
werden vom Senat auf Vorschlag der Gruppen gewahilt.

Dritter Abschnitt: Vorbereitung und Durchfiihrung der Wahl

§16
Wahlbekanntmachung

Der Wahlvorstand macht die Wahl und die Wahltermine in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdat Bonn bekannt. Die Bekanntmachung muss mindestens
enthalten:

1. das Datum ihrer Veroffentlichung;

2. die Bezeichnung des zu wahlenden Gremiums;

3. die Anzahl der zu wahlenden Mitglieder je Mitgliedergruppe und Wahlkreis;

4, eine Darstellung des Wahlsystems;

5. einen Hinweis darauf, dass nur wahlen kann, wer im Verzeichnis der Wahlberechtigten
geflihrt wird;

6. einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten;

7. einen Hinweis auf die Mdglichkeit, Einwendungen gegen Eintragungen in das Verzeichnis

der Wahlberechtigten zu erheben, und die einzuhaltenden Fristen;

8. die Aufforderung an die Wahlberechtigten, innerhalb der vom Wahlvorstand
festgesetzten Frist Wahlvorschlage unter Berlicksichtigung des § 11b HG bei der
Wabhlleitung einzureichen;

9. einen Hinweis auf die fiir einen Wahlvorschlag einzuhaltenden Formen und Fristen;

10. Ort und Zeit der Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschlage;

11.  Ort und Zeit der Stimmabgabe;

12.  beider Wahl an Wahlurnen einen Hinweis auf die Moglichkeit der Briefwahl;

13.  Ort und Zeit der Stimmenauszahlung und der Bekanntgabe desWahlergebnisses.

Die Wahlbekanntmachung ist spatestens am 47. Tag vor dem ersten Wahltag zu veroffentlichen.

§17
Wabhlvorschlage

(1)  Wahlberechtigte kénnen fiir ihre Gruppe in ihrem Wahlkreis Wahlvorschldage machen. Ein
Wahlvorschlag kann dabei mehrere einzelne Kandidaturen umfassen. Kandidierende haben der
Aufnahme in den Wahlvorschlag zuzustimmen. Wahlvorschlage sind in der vom Wahlvorstand
bestimmten Frist, spatestens aber bis zum 26. Tag vor dem ersten Wahltag bis 15.00 Uhr bei der
Wahlleitung durch persénliche Ubergabe, durch Einwurf in den Briefkasten oder per E-Mail
einzureichen. Das Nahere regelt die Wahlbekanntmachung.

(2)  Ein Listenwahlvorschlag bedarf der Unterstiitzung durch mindestens drei Wahlberechtigte
derselben Gruppe und desselben Wahlkreises. Die Unterstiitzer*innen dirfen nicht selbst fir das



-13 -

jeweilige Gremium kandidieren und nur einen Wahlvorschlag unterstiitzen. Ein*e Kandidat*in kann
nur jeweils in einen Wahlvorschlag aufgenommen werden.

(3) In der Gruppe der Hochschullehrer*innen werden Wahlvorschlage fir die Wahl als Mitglied
sowie Wahlvorschlage fiir die Wahl als Stellvertretung getrennt eingereicht. Ein Wahlvorschlag kann
dabei mehrere einzelne Kandidaturen umfassen. Fiir die Wahl zum gleichen Gremium kann ein*e
Kandidat*in entweder nur als Mitglied oder als Stellvertretung kandidieren. In Wahlkreisen mit mehr
als 30 Wahlberechtigten muss jeder Wahlvorschlag von mindestens drei Wahlberechtigten desselben
Wabhlkreises, die nicht selbst kandidieren, unterstiitzt werden. Ein*e Kandidat*in fiir die Wahl zum
Mitglied kann selbst fir dasselbe Gremium keine eigenen Vorschlage fir die Wahl weiterer Mitglieder,
wohl aber fir die Wahl von Stellvertretungen einreichen und unterstiitzen. Ein*e Kandidat*in fir die
Wahl zur Stellvertretung kann selbst flir dasselbe Gremium keine Vorschlage fiir die Wahl weiterer
Stellvertretungen, wohl aber fiir die Wahl von Mitgliedern einreichen und unterstitzen.

(4)  Jeder Wahlvorschlag muss die folgenden Angaben vollstandig enthalten:

1. die Angabe der Mitgliedergruppe;

2. die Angabe des Wahlkreises;

3. Name, Vorname, Geburtsdatum sowie die Zustimmungserklarung der Kandidat*innen mit
handschriftlicher Unterschrift oder einfacher oder qualifizierter elektronischer Signatur;
kann gesondert als Mitglied oder Stellvertretung kandidiert werden zuséatzlich die Angabe,
ob der Vorschlag fur die Wahl zum Mitglied oder fir die Wahl zur Stellvertretunggilt;

4, Name, Vorname, Geburtsdatum sowie die Unterstiitzungserklarung mit handschriftlicher
Unterschrift oder einfacher oder qualifizierter elektronischer Signatur der
Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstiitzen und selbst nicht fiir das jeweilige
Gremium kandidieren;

5. bei Listen das Listenkennwort sowie den Namen der*des gegeniiber den Wahlorganen
flir die Liste Vertretungsberechtigten. Ist keine Listenvertretung benannt, gilt die erste in
der Liste aufgefiihrte Kandidatur als Listenvertretung.

(5) Haben Wahlberechtigte entgegen Absatz 2 und 3 auf mehr Wahlvorschlagen zum gleichen
Gremium unterschrieben als zuldssig, ist nur die Unterschrift auf dem zuerst bei der Wabhlleitung
eingereichten zugelassenen Wahlvorschlag wirksam.

§17a
Zuriicknahme von Wahlvorschldgen

(1) Die Zuricknahme von Zustimmungs- bzw. Unterstitzungserklarungen der Kandidat*innen bzw.
der Unterstitzer*innen ist nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist fiir die Wahlvorschlage gemaR § 17
durch Erkldrung gegeniiber der Wahlleitung durch persénliche Ubergabe, durch Einwurf in den
Briefkasten oder per E-Mail zuldssig. Die Erklarungen sind handschriftlich zu unterschreiben; werden
die Erklarungen per E-Mail abgegeben, reicht es aus, wenn diese mit einer einfachen elektronischen
Signatur versehen sind.

(2)  Wahlvorschlage kdnnen nur bis zum Ablauf der Einreichungsfrist gemaR § 17 durch Erklarung
gegeniiber der Wahlleitung durch persénliche Ubergabe, durch Einwurf in den Briefkasten oder per E-
Mail zuriickgenommen werden, wenn alle Kandidat*innen zustimmen. Die Erklarung ist handschriftlich
zu unterschreiben; wird die Erklarung per E-Mail abgegeben, reicht es aus, wenn diese mit einer
einfachen elektronischen Signatur versehen ist.
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§18
Priifung der Wahlvorschlage

(1)  Bei Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschldge sollen mehr Kandidaturen aufgestellt
sein, als Mitglieder zu wahlen sind. Sind weniger Kandidaturen aufgestellt oder sind gemaR § 3
Absatz 4 Frauen und Manner nicht paritatisch vorgeschlagen, so kann der Wahlvorstand eine Nachfrist
von hochstens einer Woche festsetzen, die jedoch nicht spater als am 21. Tag vor der Wahl enden darf.
Die Nachfrist ist durch Aushang oder in elektronischer Form universitatséffentlich bekanntzugeben.

(2) Die Wahlleitung hat die eingegangenen Wahlvorschldge unverziiglich zu prifen und zur
Beseitigung von festgestellten Mangeln innerhalb einer von ihr gesetzten Frist aufzufordern.

(3)  DerWahlvorstand hat unverziiglich nach Ablauf der Einreichungsfrist, spatestens jedoch bis zum
20. Tag vor der Wahl Uber die Zulassung der Wahlvorschlage zu entscheiden. Er hat diejenigen
zuriickzuweisen, welche den Anforderungen des § 17 nicht entsprechen oder nicht in der festgesetzten
Frist eingegangen sind.

(4) Die zugelassenen Wahlvorschlage sollen vom Wahlvorstand durch Aushang oder in
elektronischer Form spatestens am 18. Tag vor dem ersten Wahltag universitatsoffentlich bekannt
gegeben werden.

§19
Stimmzettel

(1) Die zugelassenen Wahlvorschlage werden nach Mitgliedergruppen und Wahlkreisen getrennt in
der vom Wahlvorstand alphabetisch ermittelten Reihenfolge zu Stimmzetteln zusammengefasst. Wo
erforderlich, ist zwischen Mitgliedern und Stellvertretungen zu unterscheiden.

(2)  Die Ausgestaltung und technische Herstellung der Stimmzettel obliegt der Wahlleitung.

§20
Stimmabgabe in den Gruppen der Hochschullehrer*innen, der akademischen Mitarbeiter*innen
und der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung; Briefwahl

(1) In den Gruppen der Hochschullehrer*innen, der akademischen Mitarbeiter*innen und der
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung erfolgt die Wahl als Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen
werden spatestens bis zum 11. Tag vor dem ersten Wahltag abgesandt.

(2)  Die Briefwahler*innen erhalten als Briefwahlunterlagen den oder die vorgesehenen Stimmzettel
und einen Wahlumschlag, einen Wahlschein und einen Riicksendeumschlag. Die Wahlleitung hat die
Aushindigung oder Ubersendung der Briefwahlunterlagen zu vermerken.

(3)  Bei Verlust oder Nichtzugang der Briefwahlunterlagen konnen die Wahlberechtigten personlich
bei der Wahlleitung eine entsprechend gekennzeichnete Zweitausfertigung des Wahlscheins sowie die
Aushandigung der tbrigen in Absatz 2 genannten Unterlagen beantragen. Der Empfang der Unterlagen
ist durch Unterschrift zu quittieren. Die Ausgabe der Zweitschrift des Wahlscheins wird vermerkt.

(4) Die Wahler*innen haben ihre Entscheidung personlich und unbeobachtet durch ein auf den
Stimmzettel gesetztes Kreuz oder ein gleichwertiges anderes Zeichen eindeutig kenntlich zu machen.
Zur Stimmabgabe haben die Wahler*innen im verschlossenen Riicksendeumschlag
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1 den Wabhlschein mit der unterzeichneten Versicherung, den Stimmzettel personlich und
unbeobachtet gekennzeichnet zu haben, und
2 den Stimmzettel im verschlossenen Wahlumschlag

so rechtzeitig der Wahlleitung zuzuleiten, dass der Riicksendeumschlag spatestens am letzten Wahltag
bis zur SchlieBung der Wahllokale oder einem entsprechend festgesetzten Zeitpunkt bei der
Wahlleitung eingeht.

(5) Die Wahlleitung sammelt die bei ihr eingegangenen Riicksendeumschldge und verwahrt sie
ungeoffnet bis zum Beginn der Stimmenauszidhlung. Im Rahmen der Stimmenauszédhlung pruft der
Wahlvorstand die Giiltigkeit der Stimmabgaben. Eine Stimmabgabe ist dabei bereits ungiltig, wenn sie
zusammen mit einem Wabhlschein, fir den eine Zweitausfertigung ausgestellt wurde, oder ohne
Wabhlschein oder mit einem nicht unterzeichneten Wahlschein im Riicksendeumschlag abgegeben
wird, der Stimmzettel nicht im amtlichen Wahlumschlag abgegeben wird, der Wahlumschlag oder der
Ricksendeumschlag unverschlossen sind oder wenn der Ricksendeumschlag nicht innerhalb der in
Absatz 4 genannten Frist bei der Wahlleitung eingetroffen ist.

§21
Stimmabgabe in der Gruppe der Studierenden

(1)  In der Gruppe der Studierenden erfolgt die Wahl in der Regel als Urnenwahl. Im begriindeten
Einzelfall kann die Wahl auf Beschluss des Senats auch als Briefwahl durchgefiihrt werden.

(2)  Bei der Urnenwahl kdnnen Wahlberechtigte ihre Stimme in jedem Wahllokal abgeben. Dabei
gelten folgende Regelungen:

a) Bei der Stimmabgabe haben sich die Wahlberechtigten durch einen giiltigen
Immatrikulationsnachweis und einen giiltigen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. Es
sind geeignete MaRnahmen zu treffen, um die mehrfache oder unrechtmaRige Abgabe
von Stimmen zu verhindern.

b) Es ist sicherzustellen, dass nach dem maRgebenden Stichtag eingeschriebene Studierende
und Weiterbildungsstudierende nicht an der Wahlteilnehmen.

o) Die Wahlberechtigten geben ihre Stimmen in der Weise ab, dass sie ihre Entscheidungen
personlich und unbeobachtet durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz oder ein
gleichwertiges anderes Zeichen eindeutig kenntlich machen und den Stimmzettel in die
Wahlurne einwerfen.

d Das Wahlrecht kann auf begriindeten Antrag einer*eines Wahlberechtigten durch
Briefwahl ausgelibt werden. Der Antrag auf Briefwahl muss unter Angabe des Namens,
Vornamens und Geburtsdatums sowie der Zustelladresse personlich, postalisch oder per
E-Mail bei der Wahlleitung in der vom Wahlvorstand festgesetzten Frist, spatestens aber
bis zum 15. Tag vor dem ersten Wahltag eingegangen sowie mit handschriftlicher
Unterschrift oder mit einfacher oder qualifizierter elektronischer Signatur versehen sein.
Fiir die Briefwahl gilt im Ubrigen & 20 entsprechend. Die Wahlleitung sammelt die bei ihr
eingehenden Riicksendeumschlage, halt sie unter Verschluss und Ubergibt sie zu Beginn
der Stimmenauszahlung dem Wahlvorstand.

(3)  Bei einer Briefwahl gelten die Regelungen des § 20 entsprechend.
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§22
Wabhlsicherung, Auszihlung der Stimmen

(h] Die Wahlleitung hat alle Vorkehrungen so zu treffen, dass die Wahler*innen bei der Wahl den
Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und so in die Wahlurne legen kénnen, dass ihre Entscheidung
nicht zu erkennen ist, dass die erforderliche Zahl von Wahlurnen zur Verfligung steht und in den
Wahllokalen Stimmzettel in ausreichender Zahl bereitgehalten werden.

@ Vor Beginn der Stimmabgabe muss sich die Wahlleitung davon lberzeugen, dass die fiir die
Aufnahme der Stimmzettel bestimmten Wahlurnen leer sind. Sie hat die Wahlurnen so zu verschlieRen
und aufzubewahren, dass Stimmzettel nicht entnommen oder auBerhalb der Offnungszeiten der
Wahllokale eingeworfen werden kénnen. Wahrend der Offnungszeiten der Wahllokale miissen je
Wahllokal mindestens zwei Wahlhelfer*innen anwesend sein. Sie haben fiir den ordnungsgemafien
Ablauf der Wahlhandlung zu sorgen. Die Wahlleitung soll die Wahlhelfer*innen spatestens bis zum
siebten Tage vor dem jeweiligen Wahltag bestimmen.

)] Die Auszahlung der Stimmen ist 6ffentlich. Sie soll unverziiglich nach dem letzten Wahltag unter
Aufsicht und nach Bestimmung des Wahlvorstands durch die dafiir beauftragten Wahlhelfer*innen
durchgefiihrt werden.

@ Die Auszahlung erfolgt in folgender Reihenfolge:
1 Prifung der giiltigen Stimmabgabe bei Briefwahl; § 20 Absatz 5 Satz 3 der Ordnung fiir die
Wahl zum Senat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn in ihrer jeweils
geltenden Fassung gilt entsprechend,;

2. Offnung der Wahlurne bei einer Urnenwahl, Feststellung der Zahl der abgegebenen
Stimmen und Vergleich mit den Aufzeichnungen tber die abgegebenen Stimmen;
3. Auszahlung der Stimmen nach dem vom Wahlvorstand beschlossenen Verfahren.
§23

Ungiiltige Stimmzettel

(1)  Ein Stimmzettel ist ungiiltig, wenn

1. er nicht gekennzeichnet ist;

2. er als nicht amtlich hergestellt erkennbar ist;

3. aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wahlberechtigten nicht zweifelsfrei ersichtlich
ist, insbesondere wenn mehr Kandidaturen als zulassig gekennzeichnetsind;

4, er Zusatze enthalt, die nicht der Kennzeichnung einer Kandidatur dienen;

5. im Falle der Briefwahl ein Wahlumschlag nicht nur den amtlichen Stimmzettel enthalt.

(2) Der Wahlvorstand entscheidet in den Fillen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 5 sowie in weiteren
Zweifelsfallen tber die Glltigkeit der Stimmabgabe.

§24
Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

(h] Uber den Ablauf der Wahl und die Stimmenauszihlung fertigt der Wahlvorstand eine
Niederschrift an, aus der alle flr die Abstimmung und fiir die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses
wesentlichen Umstdande hervorgehen missen und die vom Vorsitz des Wahlvorstands und der
Wahlleitung zu unterschreiben ist. Die Niederschrift enthalt mindestens:
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1 die Bezeichnung der Wahl und ihres Zeitraums einschlieBlich der Offnungszeiten der
Wabhllokale;

2. die Namen der Mitglieder des Wahlvorstands;

die Zahl der in das Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragenen Personen jeder

Mitgliedergruppe und jeden Wahlkreises;

die Zahl der abgegebenen Stimmen je Mitgliedergruppe und Wahlkreis;

die Zahl der giiltigen und ungitiltigen Stimmen je Mitgliedergruppe und Wahlkreis;

die Zahl der Stimmen fir jede Kandidatur;

die Zahl der Stimmen fir jede Liste;

die Zahl der auf die Listen entfallenden Sitze und die Reihenfolge der Kandidaturen;

die Namen der gewéhlten Kandidat*innen und ihrer Stellvertretungen;

10. besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung und der Feststellung des
Wahlergebnisses;

11.  das Datum.

O N U A

@ Zum Wahlergebnis gehoren:
1. die Wahlbeteiligung in den einzelnen Mitgliedergruppen und Wahlkreisen;
2. die Zahl der giiltigen Stimmen und der auf die Listen und auf die einzelnen Kandidaturen
entfallenden Stimmen;
die Zahl der ungiiltigen Stimmen;
die Zahl der den Listen zugefallenen Sitze;
die Feststellung der gewahlten Kandidat*innen und ggf. ihrer Stellvertretungen;
die Reihenfolge der ggf. nachriickenden Kandidat*innen.

owu s W

§25
Veréffentlichung

Der Wahlvorstand veroffentlicht das Wahlergebnis sowie Namen und Anschrift des Vorsitzes der
Wahlprifungskommission in den Amtlichen Bekanntmachungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn.

Vierter Abschnitt: Wahlpriifung

§ 26
Wahlanfechtung

@ Alle Wahlberechtigten und der Wahlvorstand kénnen binnen einer Frist von 14 Tagen, vom Tag
der Bekanntgabe des Wahlergebnisses in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universitdt Bonn
angerechnet, die Wahl durch Einspruch anfechten. Der Einspruch ist begriindet, wenn wesentliche
Vorschriften (ber die Ermittlung der Sitze, die Wahlberechtigung, die Wahlbarkeit oder das
Wahlverfahren verletzt worden sind, es sei denn, dass sich der VerstoRR auf das Wahlergebnis nicht
ausgewirkt hat.

@ Der Einspruch ist postalisch oder per E-Mail beim Vorsitz der Wahlprifungskommission einzulegen,
zu begrinden und mit handschriftlicher Unterschrift oder mit einfacher oder qualifizierter
elektronischer Signatur zu versehen. Uber den Einspruch entscheidet der Senat auf Vorschlag der
Wahlprifungskommission.
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€]] Der Vorsitz des Senats teilt der einspruchsfiihrenden Person die Entscheidung des Senats mit.
Diese ist mit einer Begriindung und im Falle der Ablehnung des Einspruchs auBerdem mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung (Klage) zu versehen.

§ 27
Wiederholung der Wahl

Erklart der Senat die Wahl in einem Wahlkreis fiir eine Mitgliedergruppe fir ungiiltig, so findet binnen
einer vom Wahlvorstand festzusetzenden Frist eine Wiederholungswahl in diesem Wahlkreis und fir
diese Mitgliedergruppe statt.

§28
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Kandidaturenunterlagen, Auszdhlungsunterlagen, Aufzeichnungen (ber die abgegebenen
Stimmen, Wahlscheine und die Stimmzettel in Papierform und elektronischer Form werden bis zur
Unanfechtbarkeit des Wahlergebnisses von der Wahlleitung unter Verschluss aufbewahrt;
anschlielend werden sie von der Wahlleitung vernichtet bzw. geldscht.

Flinfter Abschnitt: Schlussvorschriften

§29
Einberufung des Senats, Wahlsitzung

() Der amtierende Vorsitz des Senats ladt die Mitglieder des neu gewahlten Senats zur Wahlsitzung
fir die Wahl eines neuen Vorsitzes ein. Die Wahlsitzung wird von dem nach Lebensalter altesten
Senatsmitglied geleitet. Fiir den Wahlvorgang als solchen gelten die Bestimmungen des § 13 der
Grundordnung.

() Der Senat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitz nebst Stellvertretung. Der Vorsitz nebst
Stellvertretung missen der Gruppe der Hochschullehrer*innen angehoren. Fiir die Dauer der Amtszeit
des Vorsitzes ruht das Wahlmandat gemaR § 13 Absatz 2 HG, das Wahlmandat wird von einem
Ersatzmitglied wahrgenommen.
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§30
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn — Verkiindungsblatt — in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Neufassung der Wahlordnung fiir die Wahl zum Senat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn vom 11. November 2020 (Amtl. Bek. der Universitit Bonn, 50. Jg., Nr. 97 vom
23. November 2020), zuletzt gedndert durch die Ordnung zur Anderung der Ordnung fiir die Wahl zum
Senat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn vom 20. Juli 2023 (Amtl. Bek. der
Universitat Bonn, 53. Jg., Nr. 33 vom 25. Juli 2023), auRRer Kraft.

C. Richter
Die Vorsitzende des Senats

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
Universitatsprofessorin Dr. Cornelia Richter

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn vom 17. Juli 2025.

Bonn, den 4. November 2025

M. Hoch

Der Rektor
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn
Universitatsprofessor Dr. Dr. h. c. Michael Hoch



	Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Verbundene Wahl
	§ 3 Grundsätze des Wahlverfahrens
	§ 4 Wahlsystem
	§ 5 Stellvertretung
	§ 6 Zusammensetzung des Senats
	§ 7 Wahlperiode
	§ 8 Wahlberechtigung
	§ 9 Verzeichnis der Wahlberechtigten
	§ 10 Auslegung des Verzeichnisses der Wahlberechtigten
	§ 11 Fristen
	Zweiter Abschnitt: Wahlorgane
	§ 12 Wahlorgane
	§ 13 Wahlvorstand
	§ 14 Wahlleitung
	§ 15 Wahlprüfungskommission
	Dritter Abschnitt: Vorbereitung und Durchführung der Wahl
	§ 16 Wahlbekanntmachung
	§ 17 Wahlvorschläge
	§ 17a  Zurücknahme von Wahlvorschlägen
	§ 18 Prüfung der Wahlvorschläge
	§ 19 Stimmzettel
	§ 20 Stimmabgabe in den Gruppen der Hochschullehrer*innen, der akademischen Mitarbeiter*innen und der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung; Briefwahl
	§ 21 Stimmabgabe in der Gruppe der Studierenden
	§ 22 Wahlsicherung, Auszählung der Stimmen
	§ 23 Ungültige Stimmzettel
	§ 24 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
	§ 25 Veröffentlichung
	Vierter Abschnitt: Wahlprüfung
	§ 26 Wahlanfechtung
	§ 27 Wiederholung der Wahl
	§ 28 Aufbewahrung der Wahlunterlagen
	Fünfter Abschnitt: Schlussvorschriften
	§ 29 Einberufung des Senats, Wahlsitzung
	§ 30 Inkrafttreten

